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Bezirksregierung Köln  
Die Regierungspräsidentin 

Sehr geehrte Herren, 
 
im Beirat der IRR wurde am 22.11.2013 einstimmig festgestellt, dass der 
Kernraum der IRR von Ihren Kreisen und der Städteregion Aachen ge-
bildet wird. Die IRR soll nunmehr mit eigener Rechtspersönlichkeit in der 
Rechtsform einer GmbH gegründet werden. 
Es ist sinnvoll und notwendig, dass Ihre Kreise/Städteregion -neben an-
deren- die künftige Gesellschaft tragen. 
Noch nicht endgültig geklärt ist zum jetzigen Zeitpunkt, welche anderen 
Gesellschafter verbindlich in die Gesellschaft eintreten werden. Der Klä-
rungsprozess ist alsbald abzuschließen. 
Daraus wird abzuleiten sein, mit welchem Anteil der jeweilige 
Kreis/Städteregion sich an der künftigen GmbH beteiligt. 
Neben einer Einlage zum Stammkapital (mindestens 25.000 €) werden 
in der Folge Leistungen der Gesellschafter zur Projektarbeit der IRR 
GmbH erforderlich werden. Dies kann ggf. auch in Form einer Personal-
gestellung erfolgen. Damit die IRR GmbH baldmöglichst gegründet wer-
den kann, bitte ich Sie um schnellstmögliche Information Ihrer Kreista-
ge/Städteregionstag über das beabsichtigte Vorgehen. 
Ein förmlicher Beschluss Ihrer Vertretungskörperschaften zur Beteili-
gung an der IRR GmbH ist erforderlich. Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tra-
gen, dass im Ergebnis die IRR GmbH rechtsverbindlich bis zum 
28. Februar 2014 gegründet sein kann. 
Einen Entwurf des Gesellschaftsvertrages (Stand: 02.12.2013) füge ich 
bei. 
Ich bitte Sie um möglichst baldige Rückäußerung hinsichtlich der Be-
schlussfassung Ihrer Kreistage/Städteregionstag. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
(Gisela Walsken) 


